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Stadt Esens 

Stabsstelle Planen  

Vorlagen-Nr. 

ST/319/2026  

 

 

SITZUNGSVORLAGE 

öffentlich 

 

 ↓ Beratungsfolge Sitzungstermin 

 

  Bau- und Umweltausschuss 23.02.2026 

  Verwaltungsausschuss 16.03.2026 

  Rat der Stadt Esens 16.03.2026 

 
 

Betreff: 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder Straße West" der Stadt 
Esens als vorhabenbezogener Bebauungsplan gemäß § 12 Baugesetzbuch 
(BauGB) sowie als „Bebauungsplan der Innenentwicklung" im 
beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB 
hier:  
•Beschluss über die im Rahmen der öffentlichen Auslegung eingegangenen 
Stellungnahmen 
•Satzungsbeschluss 
•Herbeiführung der Rechtskraft 

 
Sachverhalt:  
Der Vorhabenträger plant im Baugebiet an der Nordorfer Burg den Neubau einer sozialen 
Wohnanlage mit 24 Wohneinheiten und einem Schuppen auf dem Grundstück Nordorfer Burg 
3 und 5 für den Verein „Lebensanker“ als zukünftigen Nutzer der Wohnanlage. Der 
Bebauungsplan Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ setzt für den Bereich eine maximale 
Gebäudelänge von 20 m fest. Dieser Wert wird auf beiden Gebäudeseiten um 3,50 m 
überschritten. Bei einer Reduzierung der Gebäudelänge käme es zu einem Verlust von mind. 
vier Wohnungen. Der Vorhabenträger hat eine Änderung des Bebauungsplans Nr. 100 
„Hartwarder Straße West“ in Esens beantragt. 
 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Esens hat in seiner Sitzung am 01.12.2025 die 
Aufstellung der 1. vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder 
Straße West“ der Stadt Esens als „Bebauungsplan der Innenentwicklung“ im beschleunigten 
Verfahren gem. § 13 a BauGB und die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
BauGB i. V. m. § 13 a BauGB beschlossen. Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 BauGB hat in der Zeit vom 16.12.2025 bis einschließlich 23.01.2026 stattgefunden. 
Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der öffentlichen 
Auslegung erfolgte am 06.12.2025. 
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Über die vorliegenden Anregungen und Hinweise aus dem Beteiligungsverfahren ist 
abschließend untereinander und gegeneinander abzuwägen und der Satzungsbeschluss zu 
fassen. Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen ergeben sich keine Planänderungen. 
Die Abwägung der Stellungnahmen, die Begründung, der Vorhaben- und Erschließungsplan 
und die Planzeichnung sind dieser Sitzungsvorlage beigefügt. 
  
Der ursprüngliche Bebauungsplan Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ tritt in dem Teilbereich 
der 1. Änderung außer Kraft.  
 
 
Beschlussvorschlag:  
1. Die im Rahmen der gem. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführten 

öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 1. vorhabenbezogenen Änderung des 
Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ der Stadt Esens (Bebauungsplan der 
Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) vorgebrachten Stellungnahmen wurden gem. § 3 
Abs. 2 Satz 4 BauGB mit dem in der Anlage aufgeführten Ergebnis geprüft. Der Rat der 
Stadt Esens stimmt der in der Anlage aufgeführten Abwägung der Stellungnahmen sowie 
dem Beschlussvorschlag zu.  

2. Die 1.vorhabenbezogenen Änderung des Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder Straße 
West“ der Stadt Esens (Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) wird 
gem. § 10 BauGB mit der in der Anlage beigefügten Begründung und dem Vorhaben- und 
Erschließungsplan als Satzung beschlossen. 

3. Die Verwaltung wird mit der Einleitung der für das Inkrafttreten der 1. vorhabenbezogenen 
Änderung des Bebauungsplans Nr. 100 „Hartwarder Straße West“ der Stadt Esens 
(Bebauungsplan der Innenentwicklung gem. § 13 a BauGB) nach § 10 BauGB 
erforderlichen Schritte beauftragt. 

4. Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
 
 
Klimaschutz: 
 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:   ja, positiv * 

 
        ja, negativ * 
 

        nein  

 
Wenn ja, negativ: 
 

Bestehen alternative Handlungsoptionen?  ja *  nein * 
 
* Erläuterung siehe Begründung         

Grundsätzlich sind Flächeninanspruchnahmen mit Klimaauswirkungen – sowohl lokal als 
auch global- verbunden. Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sind aber bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen der Klimaschutz und die Klimaanpassungen zu beachten und sollen gefördert 
werden. In der Begründung werden Aussagen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 
getroffen. 
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Esens, den 10.02.2026 

 

 

 

(Greif, Simone) 

 

Abstimmungsergebnis: 

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

VA Ja: Nein: Enth.: 

Rat 
Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 
01 Abwägung BP 100 - 1. Änd 
02 Planzeichnung BP 100 - 1. Änd 
03 Begründung BP 100  - 1. Änd 
04 Vorhaben- und Erschließungsplan BP 100 - 1. Änd 
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